
 

Vorlage an die Stadtverordnetenversammlung 

Vorlagennummer: STV/1808/2013 
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich 
Datum: 22.10.2013 

 
Amt: Büro der Stadtverordnetenversammlung 
Aktenzeichen/Telefon: - Al -/1032 
Verfasser/-in: Gerhard Merz - MdL -, SPD-Fraktion und Klaus-Dieter Grothe, 

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
 
 
Beratungsfolge Termin Zuständigkeit 
Magistrat  Zur Kenntnisnahme 
Ausschuss für Schule, Bildung und Kultur 07.11.2013 Beratung 
Stadtverordnetenversammlung 21.11.2013 Entscheidung 
 
 
Betreff: 
Denkmalpreis 
- Antrag der Fraktionen SPD und Bündnis 90/Die Grünen vom 21.10.2013 - 
 
 
Antrag: 
„Der Magistrat wird beauftragt, in Zusammenarbeit mit dem Denkmalbeirat eine Satzung 
zur Verleihung eines Denkmalpreises der Stadt Gießen zu erarbeiten und der 
Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung vorzulegen. In der Satzung sollen 
folgende Punkte einfließen: 

1. Die Stadt Gießen verleiht jährlich auf Vorschlag des Denkmalbeirates einen 
Denkmalpreis. 

2. Der Denkmalpreis ist nicht mit einem Geldpreis verbunden. 

3. Der Preis besteht in einer Bronzeplakette, die zur Befestigung am Denkmal angedacht 
ist. 

4. Die Verleihung erfolgt im Rahmen einer Stadtverordnetensitzung.“ 
 
 
Begründung: 
Die Universitätsstadt Gießen verfügt zwar nur über wenige geschlossene 
denkmalgeschützte städtebauliche Ensembles, sie ist aber dennoch reich an 
Einzeldenkmälern. Die Denkmaltopographie der Stadt umfasst mehrere hundert Seiten. 
Viele verantwortungsbewusste Besitzer sind sich dieser historischen Kostbarkeiten bewusst 
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und erbringen oft einen großen ideellen, finanziellen Aufwand, um ihre Objekte zu 
erhalten und zu pflegen. Demgegenüber sind die öffentlichen Zuschüsse meist nur gering. 
Um dieses für den Erhalt unserer Kulturgüter überaus wichtige Engagement zu erhalten 
und zu fördern und einen weiteren Anreiz für den pfleglichen Umgang mit den 
kulturhistorischen Zeugen der Vergangenheit zu schaffen, soll künftig ein Denkmalpreis 
verliehen werden. 
 
Dabei sollen nicht nur Baudenkmäler in Frage kommen, sondern Kulturdenkmäler 
allgemein (Grenzsteine, Park- und Gartenanlagen etc.). 
 
 
Gerhard Merz, MdL Klaus-Dieter Grothe 
SPD-Fraktion Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
 


	Sachverhalt
	Datum
	Zuständig
	Beratungsfolge
	Beschlußvorschlag
	FAuswirkung
	Anlage

